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§ 517 Geo. Namen- und
Sachverzeichnis

Geo. - Geschaftsordnung fur die Gerichte I. und Il. Instanz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Zum Jv-Register sind zwei alphabetische Verzeichnisse zu fihren:

1. 1.ein stets in Buchform zu fiihrendes Sachverzeichnis nach GeoForm. Nr. 120; bei groReren Gerichten kann
der Gerichtsvorsteher die Fihrung des Sachverzeichnisses in Form einer Kartei anordnen;

2. 2.ein die Namen der Personen und Behdrden ausweisendes Namenverzeichnis nach GeoForm. Nr. 121 oder
in der Form einer Kartei. Das Namenverzeichnis ist bei kleinen Bezirksgerichten entbehrlich.

2. (2)Dem Sachverzeichnis ist eine den BedUrfnissen des einzelnen Gerichtes entsprechende Anzahl von
Schlagwortern zugrunde zu legen, die alle bei diesem Gerichte vorkommenden Justizverwaltungssachen
umfassen. Nach jedem der alphabetisch gereihten Schlagwdrter ist ein angemessener Raum freizuhalten. Jede Jv-
Sache ist unter allen Schlagwdrtern einzutragen, unter denen sie moglicherweise gesucht werden kann, in
zweifelhaften Fallen also mehr als einmal. Das Verzeichnis der Schlagworter ist als ,Inhalt” dem Sachverzeichnis
voranzustellen. Lat sich eine Sache unter keines der vorkommenden Schlagworter einreihen, so ist an der durch
das Alphabet bestimmten Stelle ein neues Schlagwort einzutragen und der ,Inhalt” entsprechend zu erganzen.

3. (3)Verwaltungssachen, die hauptsachlich eine Person (Behorde) betreffen, so dal dem Gegenstande keine
allgemeine Bedeutung zukommt, sind nur in das Namenverzeichnis, Sachen, die nur eine sachliche Bedeutung
haben, nur in das Sachenverzeichnis einzutragen; unter Umstanden ist eine Sache in beide Verzeichnisse
einzutragen.

4. (4)Wird ein Geschaftsstick nach§ 509 Abs. 2 zu einem schon eingetragenen Akte mit Ordnungsnummern
genommen, so ist es in den alphabetischen Verzeichnissen nicht neu einzutragen, wenn es nicht AnlaR3 zur

Einreihung unter einen Namen oder ein Schlagwort gibt, unter dem die Sache bisher nicht eingetragen war.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gvgo/paragraf/509
file:///

	§ 517 Geo. Namen- und Sachverzeichnis
	Geo. - Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz


